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Regeste

Ordnungsbusse wegen Verletzung der elterlichen Pflicht | Gesundheitswesen & soziale
Sicherheit

Erwägungen

E. 1.1
B.A.________ und A.A.________ sind die Eltern der beiden schulpflichtigen Kinder
B.________ (geb. 2011) und C.________ (geb. 2015). Der Sohn besuchte im Schuljahr
2021/2022 die Klasse 4A und die Tochter die Klasse 1B der Primarstufe D.________ in
Basel. In den Innenräumen der Schulen der Primarstufe galt mit Wirkung ab 3. Januar 2022
bis zum 16. Februar 2022 eine Maskentragpflicht. Da die Kinder in der Schule keine
Masken trugen, wurden B.A.________ und A.A.________ von den Schulbehörden
mehrfach auf die Maskentragpflicht und die möglichen Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung
hingewiesen. Mit Entscheid des Vorstehers des Erziehungsdepartements des Kantons
Basel-Stadt vom 15. Februar 2022 wurden B.A.________ und A.A.________ als
Erziehungsberechtigte von B.________ und C.________ infolge wiederholter Verletzung
der elterlichen Pflichten je mit einer Ordnungsbusse in der Höhe von Fr. 500.-- belegt. Der
Entscheid wurde damit begründet, dass B.A.________ und A.A.________ ihre beiden
Kinder seit dem 3. Januar 2022 wissentlich und willentlich nicht zum Tragen einer Maske
angehalten hätten und sie ohne Maske die Schule hätten besuchen lassen.

E. 1.2
Einen dagegen erhobenen Rekurs überwies der Regierungspräsident des Kantons
Basel-Stadt mit Schreiben vom 11. Mai 2022 dem Verwaltungsgericht zum Entscheid. Mit
Urteil vom 26. November 2022 wies das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt als
Verwaltungsgericht, Dreiergericht, das Rechtsmittel ab, soweit es darauf eintrat.

E. 1.3
B.A.________ und A.A.________ gelangen mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten vom 2. Januar 2023 an das Bundesgericht und beantragen sinngemäss die
Aufhebung des angefochtenen Urteils und der ihnen auferlegten Ordnungsbusse. Mit
Schreiben vom 3. Januar 2023 wurden B.A.________ und A.A.________ darauf
aufmerksam gemacht, dass ihre Eingabe den Begründungsanforderungen an eine
Beschwerde an das Bundesgericht nicht genügen dürfte, sodass das Bundesgericht darauf
vermutlich nicht eintreten werde. Es wurde ihnen jedoch die Möglichkeit eingeräumt, bis
zum Ablauf der Beschwerdefrist die Eingabe zu verbessern. Am 5. Januar 2023
(Postaufgabe) reichten sie zwei weitere, als "subsidiäre Verfassungsbeschwerde" bzw.
"Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten" bezeichneten Eingaben ein. Es
wurden keine weiteren Instruktionsmassnahmen angeordnet.



E. 2.1
Nach Art. 42 BGG haben die Rechtsschriften an das Bundesgericht die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Die
Begründung hat sachbezogen zu sein; die beschwerdeführende Partei hat in gezielter
Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen
Erwägungen plausibel aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz
verletzt haben soll ( BGE 140 III 86 E. 2 mit Hinweisen). Hinzu kommt, dass das
Bundesgericht die Anwendung kantonalen Rechts - von hier nicht zutreffenden Ausnahmen
( Art. 95 lit. c-e BGG ) abgesehen - nur auf Bundesrechtsverletzungen, namentlich auf
Willkür hin, prüft ( BGE 143 I 321 E. 6.1; 141 IV 305 E. 1.2 ; 141 I 105 E. 3.3.1). In Bezug
auf die Verletzung von Grundrechten, einschliesslich des Willkürverbots, und von
kantonalem Recht gilt eine qualifizierte Rüge- und Begründungspflicht ( Art. 106 Abs. 2
BGG ; vgl. BGE 143 II 283 E. 1.2.2 ; 143 I 321 E. 6.1 ; 142 I 99 E. 1.7.2). In der
Beschwerde ist klar und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids
darzulegen, inwiefern verfassungsmässige Individualrechte verletzt worden sein sollen (
BGE 148 I 104 E. 1.5 ; 143 I 1 E. 1.4; 134 II 349 E. 3).

E. 2.2
Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Grundlagen der Maskentragpflicht an Schulen der
Primarstufe (vgl. § 2 der inzwischen aufgehobenen Verordnung vom 22. November 2021
über zusätzliche Massnahmen des Kantons Basel-Stadt zur Bekämpfung der
Covid-19-Epidemie [Covid-19-Verordnung zusätzliche Massnahmen]) sowie der den
Beschwerdeführern auferlegten Ordnungsbusse (§ 91 Abs. 8 lit. d und Abs. 9 des
kantonalen Schulgesetzes vom 4. April 1929 [SG 410.100]) dargelegt. Sie hat sodann -
unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. BGE 148 I 89 E. 6.5)
und der von den Beschwerdeführern eingereichten Studien - festgehalten, dass keine Belege
dafür bestünden, dass das Maskentragen bei gesunden Kindern effektiv krankheitswertige
gesundheitliche Schäden verursachen würde. Ferner hat das Appellationsgericht die
Verfassungsmässigkeit der Maskentragpflicht ausführlich geprüft und bejaht. Vor diesem
Hintergrund ist es zum Schluss gelangt, dass die Beschwerdeführer gegen ihre
Verpflichtung gemäss § 91 Abs. 8 lit. d des kantonalen Schulgesetzes, wonach die
Erziehungsberechtigten ihre Kinder zum Einhalten der Regeln und Weisungen der Schule
anzuhalten haben, verstossen hätten, sodass die ihnen auferlegte Ordnungsbusse
rechtmässig sei.

E. 2.3
Mit diesen Erwägungen der Vorinstanz setzen sich die Beschwerdeführer weder in ihrer
Eingabe vom 2. Januar 2023 noch in den Beschwerdeergänzungen vom 5. Januar 2023
sachbezogen auseinander. Vielmehr enthalten ihre Eingaben langfädige, teilweise als
Fragen formulierte Ausführungen zur angeblichen Schädlichkeit bzw. Nutzlosigkeit des
Maskentragens bei gesunden Kindern sowie weitgehend appellatorische Kritik am Staat
und an der Politik. Damit zeigen sie indessen nicht substanziiert auf, inwiefern die
Vorinstanz das massgebende kantonale Recht willkürlich angewendet oder sonstwie Recht
verletzt haben soll. Soweit sie in ihren Beschwerdeergänzungen Verletzungen der
Menschenwürde ( Art. 7 BV ), des Willkürverbots bzw. des Gebots von Treu und Glauben (
Art. 9 BV ) und der persönlichen Freiheit ( Art. 10 BV ) geltend machen, genügen ihre
Ausführungen des qualifizierten Begründungsanforderungen für Verfassungsrügen nicht
(vgl. E. 2.1 hiervor)



E. 2.4
Die Beschwerde enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung ( Art. 42 Abs. 2 und
Art. 106 Abs. 2 BGG ). Es ist darauf mit Entscheid der Abteilungspräsidentin als
Einzelrichterin im Verfahren nach Art. 108 (Abs. 1 lit. b) BGG nicht einzutreten.

E. 3
Auf die Erhebung von Gerichtskosten wird angesichts der im angefochtenen Urteil
dargelegten finanziellen Verhältnisse der Beschwerdeführer ausnahmsweise verzichtet (
Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG ). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet ( Art. 68 Abs.
3 BGG ).
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